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Mit kreisgerieht lieber Bewilligung werden hiemit die allfälligen Inhaber der
naclibenannten, vermißten Obligationen der Grit tili ii miner Kantoiialbank
in ('htir:

Nr. 185)81, de Fr. 1700, d. d. I. Mär/, 1888, ausgestellt «auf den Namen
iv l.uzi Anton Tiefenthal, in Tiefetikaslen, und zahlbar an den Inhaber,

Nr. 18014), de Fr. 2000, d. d. 21). Dezember 1887,
Nr. 15286, de Fr. 1000, d. d. 00. Dezember 1885, letztere beide ausgestellt

aul den Namen Pietro Tuena di Tom, in Poseliiavo, und zahlbar ebenfalls
an den Inhaber,

aufgefordert, dieselben innerl der Frist von drei Jahren beim Kreisamt Chur
vorzulegen, widrigenfalls deren Amorl isution ausgesprochen wird.

Chur, den 0. Januar 185)1.

Der Kreispräsidenl: Namens des Kreisgeriehts, der Aktuar:
l)r. Job. Schumi. (VY. 1—0 Siminen.

Mil Bewilligung des Ohergeriehles wird anmit der unbekannte. Inhaber der
Obligation der Zureiter Kanlonalbank Nr. 100824 im Betrage von 1000 Fr.,
d. d. 22. Oktober 1888, nebst Zinseoupons von je 20 Fr., per 28. Februar
1880, 81. August 1880 und so fort bis 28. Februar I85H, auf den 15. März
188!) zur Ruckzahlung gekündet, aufgefordert, den Titel binnen drei .bahren
von heule an in der liezirksgericlilskanzlei Zurich vorzulegen, widrigenfalls die
Amortisation ausgesprochen würde.

Zürich, den 25). Januar 185K).

Im Namen des Bezirksgerichtes II. S.,
—') Der (ieriehtusehreiber:

H. Seliurler.

Mit Bewilligung des Obergerichtes wird anmil der unbekannte Inhaber des
alten Talon zu der Stammaktie der Schweiz. Nordostbahn Nr. 0708 5-, im Nominalbeträge

von 500 Fr., d. tl. I. Januar 1870, atifgeforderl. binnen drei Jahren
von heute an das Papier in der Bezirksgeriehtskanzlei Zürich vorzulegen,
widrigenfalls die Amortisation ausgesprochen würde.

Zürich, den 25). Januar 185)0.

Im Namen des Bezirksgerichtes 11. S.,
(\\. .)—l) Der (icriehlwhreiijer:

H. Seliurter.

Handelsregister, — Registre du commerce, Registro di commercio,

[. I lauptregnster. — l. Registre principal — I. Registro principale

Kanton Ziricli — Canton de Zuricli — Cantone fli Zurioo

J85K). 80. Dezember. Fnler der Firma Wissensehaftlielie, F'ntersuelunigs-
station für das seliw eiz. Brauergewerbe hat sich mit Silz in Zürich am
lo. Okiober 185)0 eine Genossenschaft gebildet, welche den Ausbau der
Wissenschaft liehen Grundlage des Brauwesens durch systematisch durchgeführte
Forschungen behufs rationeller Ausgestaltung und technischer Vervollständigung
zum Zwecke hal. GenosseusehaflelL sind Brauereibesitzer, Brauereileiter und
Malzläbrikanlen, welche das I"nternehmen grfuideten oder später auf schriftliche

Anmeldung hin gegen eine Aufnahmegebühr von 50 Fr. der Gcnosscn-
sch.alt beitreten. Der Austritt erfolgt aul schriftliche Kündigung je bis I. Juni
aul Abiauf des Geschäftsjahres (80. Juni), im Todesfall und bei BesilzweeJisel,
wobei die Erben oder dm* neue. Besitzer in die Hechle und Pflichten des
Vorbesitzerseintreten können. Kin direkter Gewinn für die Genossenschafter ist
ausgeschlossen: die Auliiahinegebuhren, die Jahresbeiträge, welche nach der
jährlichen

_
Bierproduktinn (Minimum Fr. 25 und „Maximum Fr. 100) bereehnef und

vom \ orstande festgestellt werden und die übrigen Hinnahmen dienen zur
Bestrebung der Jahresausgatten. Jede persönliche Haftbarkeit der einzelnen
Genossenschafter für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft ist ausgeschlossen.
Ein Vorstand von sieben Mitgliedern vertritt die Genossenschaft nach Aussen
"nd es fuhren Namens desselben dessen Präsident, Akluar und Quaxtor je zu
zweien kollektiv die reetilsverbindlielie Unterschrift. Präsident ist Albert Hiirli-
mann \ ort Zurich in Enge, Aktuar Franz Weber von und in Wädenxweil,
Quast or Jos. \oifl von Stadtamhof, Bayern, in Wiedikon; übrige Yorxlundsmit-
glieder sind: Bernti.ard Fügiislaller von und in Basel, J. Weber von^Willmen-

dingen, Waldshut, in Baden, G. Habioli-Dietsoliy von und in Bheinfelden und
Fritz Sctiöllhoni von und in Winlerlliur. Gesehäi'tslokal: Atisslellutigsstrasse 25
(Aussersihl).

80. Dezember. Bad- & Waschanstalt Wintert hur in Winterlluir (S. IL
A. B. 1887, pag. 585). Iri ihren Versammlungen vom 27. August 185)0 haben
die Aktionäre und die Vorstelierscbaft dieser Gesellschaft an Stelle des
verstorbenen Adolf Brack als Mitglied und Qtiäxlor der Vorstehersrhal) gewählt
Albert Hess von und in Winlerlliur und die übrigen Mitglieder derselben sämml-
lich besläligt.

81. Dezember. Inhaber der Firma II. Knecht. Buchdrucker in Borgen
isl Heinrich Knecht von Wald, in Borgen. Acciden/.druckerei und Verlag des
«Bote vorn Zürichsec». Zugerstrasse.

8t. Dezember. In Folge Konkurses ist die Firma C. Kürschner in
Böttingen (8. IL A. B. 1880, pag. 72!)) von „Voiles wegen gelöscht worden.

Kanton Bern — Canton de Berne — Cantone (ti Berna

Bureau Biel.
185)0. 80. Dezember. Die Herren Franz Schmied von Stauden (Grosshztg.

Baden), Bierbrauer in Biel, und Hermann Hieber von Bril/ingen (ebenfalls Gross-
herzoglhuni Baden), Buchhalter in Biel, haben unter der Finna F. Schmied Sc (v-
itl Biel eine Kollektivgesellsehaft, eingegangen, weicht' ihren Anhing mit dem
1. Januar 1.85)1 nimm!. Die Vertretung der Gesellschaft sieht einzig dem Herrn
Schmied zu. Natur des Geschäfts: Bierbrauerei bei'm Seefels in Biel.

81 dccembre. La raison Fred. INI. Salziuaini, fabrication d'horlogerie,
ä Biotine (F. o. s. du c. de 1880, page 587), a cesse dV.xistcr par suite de
renunciation de son chef.

Bureau. Buendorf.
81. Dezember. Iii die Kollektivgesellsehall Stell A (*'•' in Burgdorf (S. 11.

A. B. 1888, pag. 25), und 1888, pag. 51) tritt mit 1. Januar 1801 als
Gesellschafter ein: Herr Friedrich Zimmermann von Lützelllüh, wolinhafl in Burgdorf.

Kanton Lnzern — Canton de Lucerne — Cantone di Lucerna

185Mb 80. Dezember. Inhaber der Firma Josef Werineluiger in Nebi-
kon ist Josef Wernielingei' von Kgolzwil, wohnhaft in Nebikon. Nalur des (',•-
sciiittles: Holzhandlung.

80. Dezember. Die Kolleklivgesellschafl unter der Firma Soberer A Meyer
in Euze.rn (S. 11. A. B. 1800, pag. 252) erlheilt Prokura an Guslav Bourguignon
von Nouveville (Kt. Bern), wolinhafl in Luzern.

81. Dezember. Die Firma Frau lliedweg-Graber auf Menzherg inMenz-
berg (S. II. A. Ii. 188;), pag. 87(5) ist in Folge Verehliehung und d.aherigen
Vcr/iehls der Inhaberin erloschen.

Inhaber der Firma Hermann Kiieli-Grabor, Kurhaus in Men/.herg ist
Herm.ann Käch von Menzitau, wolinhafl in Menzherg. Die Firma hat Aktiva,
und Passiva der erloschenen Firma Krau Biedweg-Graber auf Menzherg
übernommen. Natur des Geschäftes: Pachtweise!' Betrieb des Kurhauses Menzherg.

8*1. Dezember. Die Finna Gelml. Häuser in Huzern (S. 11. „V. B. 1888,

pag. 527; 18.80, pag. -108) crlheiit ferner Einzelprokura an Oskar Hauser,
Soltn, von Wädensweil, wohnhaft in Huzern. Dagegen erlischt die, au Eugen
Kupfer erlheille, Prokura in Folge Auslritl desselben (S. 11. „V. Ii. 1885-,

pag. 580).
81. Dezember. Unter der Firm,a Viehzucht-Genossenschaft Willi.sau

bildet sieti auf uitbestimmfeDaiier.mil Silz in Willisau, eine Genossenschaft,
umfassend die Gemeinde Willisau-I .and, zum Zwecke, durch Ankauf von einem
Bullen, von Kühen und Hindern reinsler Abxfaitmiung der Siniiiienlhaler Fieek-
viehrasse, durch zielbewusste Auswahl und Haltung, sowohl der Slammlhiere,
als ihrer Produkle, durch Führung eines Zuclitregisters und möglichst rationelle
Aufzucht der Juugviehwaare den Vietisland zu lieben und den Anforderungen
der ausländischen Käufer besser zu entsprechen, mil hin einen grossem Gewinn
ihrer züeliferisehen Tliätigkeit zu erreichen als bisher. Die Geuosseusrliafts-
slatulen sind am 14 Dezemlier 1800 feslgeslellt worden und beginn! der Ge-
nossenselialtsbelrieb mil dem Tage der Hinlragung in's Handelsregister. Die
Milgliedschall wird erlangt bei Gründung der Genossensehalt durch Unterzeichnung

der Slatulen und Einlösung mindestens eines Antheilsclieines; Ihr spul ere
Aufnahmen bedarf es eines Beschlusses der Genossensehaftsversammlung. Die
Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austeilt, Tod, En/.ahlburkeil und
Ausschluss. Erstem- kann nur auf Sehluss eines Beehnungsjalires stalUinden und
muss wenigslons drei Monate vorher dein Vorstände schriftlich .angezeigt,
werden. Bei Austritt in Folge freiwilligen Verzichtes oder Todes bat der
Austretende bezw. dessen Reditsnachtolger Anspruch auf das Vermögen der
Genossenschaft nach Massgabe von ij 12 der Slatulen. Ausschluss hebt jeden
Anspruch am Genossenschaftsvennögen auf. Das zur Erreichung der Ge-
ntissenschal'lszwecke erforderliche Kapila] wird beschallt: a. Durch Einlösung
von Anlheilscheinen durch die, Genossenschafter. Die Grösse eines
Antheilsclieines ist feslgeset/l auf Fr. 50, und es sollen bei der Gründung der Ge~
noxsenseliafl wenigstens droissig Antlieilseheino gezeichnet sein, so dass sieh
der Gesammtbelrag derselben au( wenigstens Fr. 1500 beläuft; h. durch die
Gebühren, welche für jede Einl ragung eines Vielislüekes in das Zuchlhueh zu
enlrichlen sind; e. durch die Sprunggebühren; iL durch die dem Zuchlsfier
zufallenden Prtimien; e. soweit nöthig durch Anleihen. Ein direlder Geschäfls-
gewinn wird nicht beabsichtigt. Für die Verbindlichkeifen der Genossensehafi
haftet nur das Vermögen derselben. Die persönliche I lallbarkeil der Genossenschafter

ist ausgeschlossen. Die, Organe der Gcnoss<>nsehalt sind: Die
Hauptversammlung, der Vorstand, zwei Reelmuiigsrevisoren und die
Expertenkommission. Erslere versamniell sich ordent Itcherweise einmal des Jahres im
Januar. Die Bekanntmachungen erlolgen durch persönliche Bietkarten. Der
Vorst,and mil* einjähriger Amisdauer besfchljaus vier „ Mitgliedern, nämlich :
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Präsident, Vizepräsident, Kassier und Sekretär. Präsident und Sekretär führen
kollektiv die verbindliche Unterschrift für die Genossenschaft. Präsident ist
Kandid Hochstrasser, Nationalrath, von Hämikon; Vizepräsident ist Joh. Kiinzli
von Ettiswil; Kassier ist Leonz Meyer von Willisau-Land und Aktuar ist
Anton Birrer, Posthalter, von Willisau-Land, alle wohnhaft in der Gemeinde
Willisau-Land.

Kanton Solotlinrn — Canton de Solenre — Cantone di Soletta

Bureau Stadt Sofothurn.

1890. 31. Dezember. Inhaber der Finna R. Yigier in Solothui'n ist Ilaoul
Vigier, Kränzen Sohn, von und in Solothurn. Natur des Geschäftes:
Uhrenhandlung en gi'os. Kreuzacker.

31. Dezember. Inhaber der Firma P. Berger-Dübeiulorfer in Solothui'n
ist Pius Berger von und in Solothurn. Natur des Geschäftes: Spezereihandlung.
Barfüssergasse.

Kanton Gent — Canton do Geneve — Cantone di Ginevra

1890. 29 decenibre. Le chef de la maison J. Van Leisen, ä Plainpalais,
est Jacques Van Leisen, de Genöve, doinicilie ä Plainpalais. Genre d'affaires:
Entrepreneur de serrurerie et fabricant de völocipödes. Bui'eau et ateliers:
Itue de la Synagogue, n° 707.

29 decenibre. Suivant Statuts dates du 12 novembre 1890, sous la
denomination de Association des Interets de Carouge, il a 6te fonde une
association regie par le titre 27 du G. o. et qui a son siöge ä Carouge.
Elle a pour but de travailler exclusivement au developpement du commerce
et de l'industrie de la commune de Carouge et, d'une maniöre generale, ä
tout ce qui pourra contribuer ä sa prosperity. Sa durüe est indüterminöe.
Pour etre rccu societaire, il faut ütre presente par deux meinbres, etre
accepts par le cornite, et s'engager ä une cotisation de deux francs par se-
lnestre. Cette cotisation peut etre modifiee par 1'asseinblee generale. Les cas
de deces ou de demission d'un societaire sont regis par les articles 681 ü 687
du Code federal des Obligations. Les dettes de l'association sont uniquernent
garanties par l'avoir social. L'association est administree par un comitö de
dix meinbres, ülus en assemblee generale, pour deux ans, renouvolables par
inoitie chaque annee et reeligibles. II comprendra un president, un ou deux
vice-prüsidents, un tresorier, un secretaire et un vice-secretaire. L'association
est engagee par la signature collective de tous les meinbres du comite, ou
par celle du president, ou celle d'un autre membre du comite delegue ä cet
effet, et precedee du titi'e de l'association. L'association n'ayant pas un but
lucratif, il n'est rien prevu en ce qui concerne l'emploi des excedents de re-
cettes. Les suivants out 6te designes pour faire partie du premier coinitö de
direction, savoir: MM. Johannis Fontanel, docteur, president; L.-Auguste Hor-
nung, negociant; Adolphe Vautier, fits, negociant; Alfred Lagier, propriütaire;
Henri Ducellier, avocat; Emile Thevenod, negociant,; Andre Defer, negociant;
David Moriaud-Bremond, avocat; Jacques-Edouard Rouge-Comte, negociant;
J. Andi'6 Yoirier, negociant. Tons domicilies ä Carouge.

29 dücenibre. Le chef de la maLson Sevestre, a Genöve, cominencde
en octobre 1890, est Prosper-Eughne Sevestre, de Nancroy (düparteinent du
Loiret), domicilii ä Geneve. Genre de commerce: Vins, spintueux, huiles, sa-
vons, denrdes diverses. Bureau et locaux: ä l'enseigne « Cave de Longemalle »,
15, Place de Longemalle (anciens locaux Trully).

30 ddcembre. Le chef de la maison Ed. Peyralbe, ä Gendve, com-
mencde en 1889, est Edouard-Fran<;oi.s Peyralbe, de Mauriac (departement du
Gantal), doinicilie a Gendve (oü il est ddjä inscrit comine associd de Peyralbe-
Gounil & fils). Genre de commerce: Representation commerciale Representation

spdciale des Mines d'anthracite de la Mure (Isdre). Bureau: 4, Rue du Mai-chd.

II. Besonderes Register — II. Registre special — II. Registro speciale

Streichungen: — Radiations: — Cancellazioni:

Kanton Bern — Canton de Berne — Cantone di Berna

Bureau Fnterlaken.
1890. 29. Dezember. Es sind in Folge Verzichts gestrichen worden:
Feuz, Christen, geb. 1829, Landwirth in Lauterbrunnen (S. H. A. B.

1883, pag. 188).
Feuz, Christen, geb. 1835, Schnitzler in Murren (S. II. A. B. 1883,

pag. 339).
Steiner, Friedr., geb. 1844, Bäcker in Lauterbrunnen (S. II. A. B. 1883.

pag. 339).
Ulrich Graf, geb. 1823, Kleinkränier in Lauterbrunnen (S. II. A. B. 1883,

pag. 339).
Johann Stöger, geb. 1836, Händler in Lauterbrunnen (S. II. A. B. 1883,

pag. 330).
Gestorben ist und wird desshalb gestrichen:
Feuz, Friedrich, geb. 1842, Bäcker in Gündlischwand (S. II. A. B. 188:?,

pag. 188).
Bureau Wangen.

27. Dezember. Jakob Iturklialter, Bäcker, geb. Juli 1845 (S. II. A. B.
1883, pag. 172), gestrichen wegen Verzicht des Eingetragenen.

Appenzell A.-Rü. — Appenzell-Rh, eit. — Appenzelle est.

1890. 29. Dezember. Wegen Uebertragung in's Hauptregister A werden von
Amteswegen gelöscht:

Jobs Stark in Herisau (S. II. A. II. 1883, pag. 28).
Jolis Lutz in Herisau (S. H. A. B. 1883, pag. 28).
Joh. Jakob Mcnet in Herisau (S. H. A. B. 188;?, pag. 388).
Johs Frisehkneeht in Herisau (S. H. A. B. 1885, pag. 302).
Joh. Jak. Preisig in Herisau (S. II. A. B. 1883, pag. 236).
Karl Theodor Zubcrbühler in Herisau (S. II. A. II. 1883, pag. 300).
Heinrich Schniid in Herisau (S. II. A. B. 18813. pag. 44).
Joh. Georg Ricss in Herlsau (S. H. A. B. 1883, pag. 236).
Jakob Roiiuer in Herisau (S. H. A. B. 1883, pag. 44).

Wochensituation der schweizerischen Emissionsbanken (inkl. Zweiganstalten) vom 3. Januar 1891.

Situation hebdomadaire des banques d'emission suisses (y compris les succursales) du 3 janvier 1891.

Nr.

y
10

11
12
13
14
15

IG
17
18

iy
20

21
23
24
25
20

27
28
23
30
31

32
33
34
35
3G

Firma

Raison sociale

St. Gallische Kantonalbank, St. Gallen
Basellandschaftl. Kantonalbank, Liestal
Kantonalbank von Bern, Bern
Banca cantonale ticinese, Bellinzona
Bank in St. Gallen, St. Gallen

Credit agr. et ind. de la Broye, Estavayer
Thurg. Kantonalbank, Weinfelden
Aargauische Bank, Aarau
Toggenburger Bank, Lichtensteig
Banca della Svizzera italiana, Lugano

Tburgauische Hypothekenbank, Frauenfeld
Graubündner Kantonalbank, Cliur
Kantonale Spar- und Leihkasse, Luzern
Baiuiue du Commerce, Geneve
Appenzell A./Rli. Kantonalbank, Herisau

Bank in Zürich, Zürich
Bank in Basel, Basel
Bank in Luzern, Luzern
Banque de Geneve, Geneve
Crfdit Gruyfrien, Bulle

Zürcher Kantonalbank, Zürich
Bank in Schafl'bausen, Schaff]lausen.
Banque cantonale frihourgeoise, Fribourg
Caisse d'amort. de la dette publique, Fribourg
Banque cantonale vaudoise, Lausanne

Ersparnisskasse des Kantons Uri,""Altorf
Kant. Spar- und Leihkasse von Nidw., Stans
Iianqne populaire de la Grnyere, Bulle
Banque cantonale neucbüteloise, NeucluVtel
Banq. commerciale neucbäteloise, Neuchätel

Schafl'hauser,'' Kantonalbank, Schaft'hausen
Glarner Kantonalbank, Glarus
Solothurner Kantonalbank, Solothurn
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Kantonalbank Scliwyz

Stand am 27. Dezember 1830 1

Etat au 27 ddcembre 1800 |

Noten — Billets

Jimission Circulation

10,000,000
1,500,000

10,000,000
2,000,000
9,000,000

800,000
1,500,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000

1,000,000
3,000,000
2,000,000

20,000,000
3,000,000

20,000,000
20,000,000
4,000,000
5,000,000

180,000

24,000,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000

10,000,000

500,000
500,000
180,000

3,000,000
3,500,(XX)

1,500,000
1,500,000
4,000,(XX)

500,000
500,000

174,1 GO,000

172,801,550

9,981,750
1,495,400
9,674,400
1,973 500
8,986,700

798,000
1,482,900
3,962,050

994,100
1,997,100

962,550
2,999,(XX)
1,985,000

19,54-1,300
2,986,000

19,885,050
19,564,950
3,983,050
4,824,750

169,900

23,590,750
1,990,250

995,950
1,475,300
9,591,500

498,000
497,000
173,100

2,923,450
3,324,650

1,496,250
1,484,400
3,982,750

492,850
500,000

171,268,850
168,337,200

" Koton in
Abschnitten ion

Dunt en

conpnres dt

Fr.

+ 1,268,450 ;

Ausgewiesene Circulation I
Circulation accniee j
Koten in Kassa der Banken 1

Billets chei les baaqnei f
Koten in Banden Dritter
Billets en mains de tiers

Stand am 27. Dezember 1890 I
Etat au 27 decenibre 1890 J

Gesetzliche Baarschaft. Inbegriffen das
Guthaben bei der Centralstelle

Esp&ces ayant cours Idgal,
y compris l'avoir au Bureau central

Geaetallche Notendeck.
40 o/o der Zirkulation

CouTerture legale
de* billeU

tOofo de la clrrula ioit

Frei verfügbarer Theil

Partie diiponlble

12.544,000
21,691,500
37,276,100
39,757,250

Er. 171,268,850

+ 2,871,650

J'r. 171,268,850. -
9,507,550. —

} Fr. 161,761,300. —

Fr. 158,335,350. —

Fr.
3.992,700

598,160
3,869,760

789,400
3,594.680

Fr.
1,455,930

305,740
1,146,248

116,340
652,250

319,440
593,160

1,584,820
397,640
798,840

43,670
264,876
284,230
78,340

341,200

385,020
1,199,600

794,240
7,818,120
1,194,400

288,467
364,738
260,550
697,751
228,592

7,954,020
7,825,9S0
1,593,220
1,929,900

67,960

1,183,463
970.645
483,893
149,280
121,445

9,436,300
796,100
398,380
590,120

3,836,600

3.357,851
94,139

123,300
96,525

812,913

199,200
198,800
69,240

1,169,380
1,329,860

38,375
28,385
42,050

136,347
224,350

598,500
593,760

1,593,100
197,140
200,(XX)

228,298
252,050
507,058
41,070
52,950

68,507,540
67,358,880

15,473,318
17,531,775

+ 1,148,660 — 2,058,456

Ct.

87

13

kuen is Banden Dritter

Noten
anderer eehweia.
Kmiaeionabanken

Billets
d'aatrea banqnea

d'Jtniaaion tuiaaea

Uebrige

en caisse

351,400
53,700

1,728,900
73,450

153,050

36,350
175,300
221,100
130,550
53,250

80,600
224,700
103,950
789,250
52,400

483,300
406,100
360,650
114,600
25,400

693,950
80,000
39,750
91,500

1,108,000

2,450
2,250

62,900
382,150
957,750

219,000
10,150

189,950
43,700

6,050

9,507,550
10,061,850

— 554,300

Fr.
105,332

17,847
126,668
135,402

1,725

6,944
15,163

110,935
54,732
57.986

34.987
22,767

2,371
265.949

60,623

13,008
39,037
41,235

132,192
2,392

170,482
12,519
1,321
2,977

259,391

9,841
1,136
2.786

63,951
242.950

18,990
17,649
19,821
8,511
2,872

Billeta en mains de tier! } Fr" 161.761,300.

Gesetsliche Baarschaft. 1

Sspkes legalen es caisse j
Iniredeckte Circnlation 1

Circulation nun cesierte} ".780,441

83,980,858.87

13

bold - Or

Bilker - Argent

Cesctiliche Baarschaft

Kneaiise metalliqne.

2,082,511
2,371,916

289,405

Fr. 73,444,695.—

Total

Ct. J'r. ct.;
72 5,905,362 72:
15 975,447 15!
17 6,871,576 167
47 1,114,593 22
69 4,401,706 54

j

85 406,404 85'
30 1,048,499 85 i

79 2,201,086 33:
47 661,263 46
81 1,251,277 11

40 789,074 55
93 1,811,805 93
07 1,161,111 07
— 9,571,070 60
80 1,536,016 09

12 9,633,791 13
57 9,241,762 57
85 2,478,999 46
80 2.325,973 10
36 217,197 36

96 13,658,583 96
35 982,759 29
95 562,751 95
57 781,122 57
75 6,016,905 70

96 249,866 96'
33 230,571 33
03 176,976 03
62 1,751,828 62
27 2,754,910 42

Ol 1,064,788 67
85 873,609 85
88 2,309,930 61
68 290,421 68
59 261,872 59
12 95,570,919 99

71 97,324,421 71

59 — 1,753,501 72

Fr. 61,399,930. —

„ 22,580,928. 87

} Fr. 83,980,858. 87

Fr. 84,89ü,655.J—
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Spezieller Ausweis der Schweiz. Emissionsbanken (inklusive Zweiganstalten) mit beschränktem Geschäftsbetrieb.

Etat special des banques d'dmission suisses (y compris les succursales) avec operations restreintes.

Nr.

(Artikel 15 und 1(1 des Gesetzes.) (Articles 15 et 16 de la loi.)
Tom S. Januar 1891. — Du 3 Janvier 1891.

Firma

Raison sociale

Noten-Emission

Emission

Notendeckung nach Art. 15 des Gesetzes. — Couverturo suivant l'articte 15 de la loi.

Noten »mlerer
schwei/sriNch^r
Kmis?m«nsb»nk(*n

Billet»
d'iilitres banques
demission suisses

Chcka, innert 8 Twgeu
fllHg« Depot- n. Kaaaa-

«chrine von Banken

Chique«, bon» de eaiaae
et de dtfpftt de bmnqnea,
£e3>4»nt dans lea 8joura

Innert 4 Monaten fällige — Kclidant dans les 4 inois

Sohwsisor Wechsel

Kfluts sur 1» Suisse

Ausland-Wechsel

Effets sur l'ßtranger

Lombard-Wechsel

Avance» sur
uantissement

Schweix. Staatakaaaa-
aebeitt«, Obligation«»

tmd Coupon»

Bona de caUse «TJitaf»
aniaaea, obligation« das
dita Atatu et leuracoupooa

Total

Bank in St. (lallen
Banque du Commerce ä Geneve

Bank in Zürich
Bank in Basel

Banque de GemVe

Banque commerciale neuchäteloise

Stand am 27. Dezember
Ktat au 27 ddeembre

1890

9,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

5,000,(XX)

3,500,0«)

77,500,«X)
76,750,000

H- 750,(XX)

153,050
789,250

483,300
406,100
114.600

957,750

125,333. 20
4,545,016. 52

11,583,219. 65

7,360,500. 16

10,494,378. 03

8,659,645. 80
4,680,928. 31

2,904,050
4,010,450

1,106,400

125,333. 20

130,590. 20

- 5,257. —

47,323,718. 47

13,062,111. 97

-t~ 4,261,606. 50

458,578. 71

3, (XX).

60,912.
65,839.

588,331. 31

639,914. 51

3,092,879. 50
' 5,991,100. —
10,852,223. 10

4,232,520. -
1,588,(»7. 25

461,705. —

26,218,431. 85

29,853,693. 15

505,305.

505,305.
505,305.

51,583. 20 - 3,635,258. 30

8,249,554. 73

18,488,902. 85

18,696,023. 26

15,135,998. 03

10,928,470. 80

6,166,223. 16

77,665,172. 83

78,202,061. 83

536,892.

Nr.

AJkfciven Act if
Firma

Raison sociale

Gesetzliche
Baarschaft

Espbces ayant
cours

Notendeckung
u, Art. 16 de« Gesetzt*»

Couverture d.billets
»rtiv. art 15 de la loi

Bank in St. Gallen
Banque du Commerce ä Genöve

Bank in Zürich
Bank in Basel

Banque de Geneve

Banque commerciale neuchäteloise

Stand am 27. Dezember 1

Ktat au 27 ddeembre ]

4,415,006. 54

8,515,871. 60
9,137,483. Ol

8,796,625. —
2,079,180. 30

1,554,210. 15

* 34,498,370. 60

33,921,171. 81

+ 573,901. 79

Uebrige kürzt iiiige
dispon. Guthaben

Autres cröances
disponibles &

courio dchdance

8,249,554. 73

18,488,902. 85

18,696,023. 26

15,135,998. 03

10,928,470. 80
6,166,223. 16

77,665,172. 83

78,202,001. 83

— 530,892. —

1,006,327. 59

123,181. 90

951,720. 69

2,797,105. 80

42,607. 95

4,980,943. 93

3,520,216. 81

-h 1,460,727. 12

Total

13,730,888. 86

27,127,956. 35

28,785,226. 96

26,729,728. 83

13,007,651. 10

7,763,041. 26

117,141,493. 30

115,616,756. 15

+ 1,497,736. 91

I'aHMiven — IPas-sni!

Noten-
Zirkulation

Billets
en circulation

In längst. 8 Tagen
zahlbare Schulden

Engagements
cchearit dans les

huit jours

Wechsel-
Schulden

Engagements sur
effets de change

Total

8,986,700
19,545,300
19,885,050
19,564,950
4,824,750
3,324,650

614,467. 63

6,150,321. 80

664,448. 41

5,378,317. 96

039,210. 60

665,383. 37

163,000. -
j

9,764,167. 63

23,701,621. 80

20,5 49,498. 41

24,943,467. 96 j

5,463,966. 00 j

3,990,033. 37

76,131,4«)
73,653,850

-P 2,477,550

14,118,355. 77

9,261,815. 67

163,000. -
163,«X). —

90,412,755. 77

83,078,07
+ 4,860,540. 10 — — + 7,334,030. 10

- Ohne Fr. 20,087. 48 Scheidemünzen und nicht tarierte fremde Manzen. — * Sans fr. 20,087. 48 monnaiew cTappoüit et monnaies etrangüres non tariiides.
Diskonto am 3. Januar 1801 hl Basel, Bern und St, (lallen 8 °,e, Genf, Lausaune und Zürich 4(4 °/o. —- Escompto le J Janvier 1801 a Kille, Börne et St-Gall j *K>, Genöve, Lausanne et Zurich l' i '»u.

Handelsbericht des schweizerischen Generalkonsuls für Eumänien,
Hrn. Jean Staub in Bukarest, über das Jahr 1890.

(Fortsetzung.)

Ge.se tzg-c, bung.
Das vor drei Jahron in Kraft getretene neue Handelsgesetz, von dem

mau hellte, das* es u. A. die Geltendmachung der Hechte" der Gläubiger bei
Fallimenten erleichtern und ihren Interesse" wirksamem Schulz gewähren werde,
hat dieser Erwartung nicht nur nicht entsprochen, sondern unter seiner
Herrschaft hat sich das schon früher bestandene Krobsiibel spekulativer Fallimente
noch verbreitet, und ist in dieser Beziehung ein Zustand eingetreten, der auf
die Länge nicht bestehen kann und einer Revision dies betreuenden Kapitels
des neuen Gesetzbuches dringend ruft. Insbesondere scheint für die hiesigen
Verhältnisse jener Artikel nicht zu passen, der die Opposition seitens
unbefriedigter Gläubiger gegen die gerichtliche Gutheissung des Ausgleichs mit
Klauseln umgibt und den Gläubiger, in gewissen Fällen, sogar der Gefahr
aussetzt, zu Hussen bis auf 5,000 Fr. verurtlieill zu werden. Die Fallimente haben
sich vervielfacht; viele derselben zeigten alle Elemente des betrügerischen
Rankerotts; allein in den meisten Fällen gelang es dem Rankrotürer, als
einfacher Fallit davon zu kommen. Zugegeben, dass im neuen Handelsgesetz
nützliche, den Verhältnissen angepassie Verbesserungen angebracht worden
konnten und sollten, so darf nicht vcixehwiegen werden, dass das Ilauptübel
der beklageuswerlhen Vorgänge und Resultate bei den Fallimenten in Rumänien
nicht im Gesetz, sondern in den Menschen, nicht in der Jusliz, sondern ausserhalb

derselben wurzelt. Die gerichtlichen Ausgleiche (Konkordat) werden häufig
nur pro forma abgeschlossen; der ihaisäcliliche Ausgleich, gewöhnlich ein zähes
Feilschen zwischen Fallit und Gläubiger, wurde vorher zu hessern Bedingungen
oder Versprechungen vereinbart. Dadurch gewinnt der Fallit dem Beistand der
Gläubiger, um den schlechten oftizieilen Ausgleich durchzuführen, zu dessen
Erlangung er die Majorität der Kreditoren und drei Viertel der anerkannten
Guthaben bedarf. Die Minderheit muss dann das annehmen, was der gerichtliche

Ausgleich bietet, der oft weniger bringt, als eine streng durchgeführte,
gerichtliche Liquidation ergeben hätte. In der Roge] tiiun die Gläubiger am
besten, bei Zahlungseinstellungen die aussergeriehllieheri Ausgleiehsvorsehiägo
glattweg anzunehmen.

Die geschilderten Verhältnisse haben eine Anzahl Finnen des Platzes
veranlasst, einen Kreditorenverein zu gründen, um durch denselben die also
vereinte.!) Interessen der einzelnen Theilnehmer bei Fallimenten wirksamer zu
wahren, und auch den Informationsdienst, der hier noch zu wünschen [übrig
lässl, besser zu organisire.il.

Das Gesetz über den Hausirhandel geht, auch einer Revision entgegen.
Es gewählt dem etablirlen Kleinhandel nicht den erwarteten Schutz gegenüber
dem" Gebuhren ambulanter Agenten, die Dort und Stadl heimsuchen.

In Wien etalilirte Vertreter schweizerischer Kabriksfinnen, welche Rumänien
periodisch mit Mustern bereisen, wurden zur Bezahlung der Palonlsleuer
aufgefordert. Die höhere Instanz befreite sie davon auf Grund des Artikels III
des schweizerisch-rumänischen Handelsvertrags. Soweit ist die
Sache sehr einfach; wenn aber diese Vertreter auch für Häuser hier Geschäfte
machen, die den Schutz eines Handelsvertrages nicht gemessen, wie z. R. die
österreichisch-ungarischen Finnen, so komplizirt sieh die Sache und es entstellt
die Rechtsfrage, ob Rumänien sie nicht in dieser Eigenschaft, unbeschadet der
Steuerfreiheil, die sie. als Mandulaire schweizerischer Auftraggeber gemessen,
zur Erfüllung der gesetzliehen Sleuerpdicht anhalten kann. Es lässt sich das
wohl kaum verneinen.

Ernte und Ausfuhrhandel.
Die Hoffnungen, zu denen die günstige und reichliche Bestellung der

Aussaaten und deren ausserordentlich gute Ueberwinterung Anlass gegeben, gingen
bei Weilern nicht alle in Erfüllung. Im Monat Mai stunden üppige Repsfolder,

welche die Gefahren des Winters und Frühjahrs alle glücklich überstanden
hatten, weil und breit in voller ltlülhe da. Als aber im Augenblick, wo der
Schnitt beginnen sollte, die Schleusen des .Himmels sich öffneten und Tag und
Nacht strömender Regen niederging, Sturmwind und schreckliche Hagelwetter
die reife Frucht, die zum grossen Thcil schon kontraktlich vergeben war,
zerstörten, da erinnerte sich wohl mancher 1rostlo.se Eandwirth des Weites:
«Zwischen Lipp' und Kelchesrand schwebt der Unstern Machte Hand.'» Ein
Gefühl der Entmuthigung ging durch das Land und Niedergeschlagenheit hallo
alte, Kreise ertasst; denn hier in Rumänien hängen Handel und Wandel, hängt
Alles und .hales vom Ackerbau, vom Ausfall der Ernten ab. Die Zukunft
erschien so Manchem verfinstert. Ihren Höhepunkt erreichte diese Situation am
17. Juni, dem Tage einer theilweisen wirklichen Soniienünsterniss. Von da ab
trat ein Umschwung ein. Da zeigte es sieh dann, dass trotz der grossen
Zerstörung noch immer ausserorde.nllieh viel Heps gediehen war, weil eben die
Aussaat einen noch nie dagewesenen Umfang erreicht hatte. Besonders die
Moldau, wo vie! belgischer Rep.ssamen benützt worden war, ging aus der
Heimsuchung vorhältnissmässig glücklich hervor.

Auch der Weizen und die übrigen Halmfrüchte litten unter dm- Ungunst
der Witterung, doöh konnten sieh dieselben bis zur gänzlichen Reife noch
einigennussen erholen. Weizen liess jedoch in Qualität und Farbe manches
zu wünschen übrig. Die Frille der Halmfrüchte kann in ihrer Gosamintlieit
als eine mittlere hinsichtlich der Qualität, als eine gule hinsichtlich der Quantität

bezeichnet werden. Dass das Besullal nicht ein schlimmeres war, ist
zum grossen Thcil den günstigen Bedingungen zu verdanken, unter denen der
Schnitt vollzogen wurde. In der That hol im Hochsommer Wochen lang kein
Tropfen Regen, während zur gleichen Zeit im Westen und Zenlrum Europa's
gerade das Gegentheil der Fall war. Diese anhaltende Trockenheit war aber
lur den Mais, dem die Nässe des Mai und Juni wohl bekommen hatte, höchst
nachtheilig und führte auch hier zu vielen Enttäuschungen. Wir haben in
Rumänien eine schwache Maisernte, zu verzeichnen und es dürfte, sieh nächstes
Frühjahr der Ausfall im Export sehr fühlbar machen.

Die starken Preisschwankungen auf den tonangebenden Auslandsmärkten
haben dem rumänischen GelreideexporL dieses Jahr sehr wehe gclhan. Einzelne
Exportfirmen scheinen sich in ihren Spekulationen stark verrechnet zu haben,
doch haben diese Vorkommnisse, glücklicherweise keine weifergreiienden Folgen
gehabt.

Einer erfreulichen Thatsacho begegnen wir in der Wahrnehmung, dass
das Land nun schon einen hübschen Theil seines Weizens gemahlen ausführt;
der Export von Weizenmehl betrug im Jahr 188!) 11)0,280 q und ist einer
weiteren Steigerung noch fällig, sofern der inländischen Muhlenindustrie der
Schutz des gegenwärtigen Zollregimes erhallen bleibt. Und daran ist, nicht
zu zweifeln. Dabei versorgt sie den ganzen inländischen Bedarf; die Mehleinfuhr,

die im Jahr .1880 noch 45,815 q betrug, ist heute gleich Null.
Die letzten amtlichen Nehrungen für Getreide lauten:

Weizen ft!) 11). in Braila Fr. 12.25 per Iii.
ö n n n II. 40 „ „

Boggen (!)'/* „ „ „ „ 7.50 „ „
Weizen 58 „ „ Konstanz» „ 11.50 „ „Geiste II1,/) „ „ „ 0-70 „ „Wein. Der überraschende und ausgiebige Schneefall vom 22. Oktober

traf einen grossen Theil der Bebgelämlo noch mit den Trauben am Stock. Süsser,
gehaltloser Wein ist das Resultat der verspäteten Lese jener Bezirke. Ueber-
haupt weist die Zusammenstellung der lierichle aus allen Weinrevieren eine
Ernte aus, die kaum eine mittlen», genannt werden kann, obsehun die» Qualität
nianeherseits ziemlich befriedigend war. Wirklich gute und an Alkohol nach
unsern Begrillen relativ reiche Gewächse sind dieses Jahr selten und mussten
gut bezahlt werden. GeringeWei.sswoinekoHiil.cn während der Lese zu 60 Gl.

pr. DI. und darunter gehandelt, werden.
Bei Weinen, die aus dein Inland nach Galatz oder Rraila und von da

nach einem auswärtigen Seehafen verladen werden, wird, bei Quantitäten von



5000 ky, eine Refactie von 5 Ct. für diejkilometrisehe Tonne auf der Bahn-
fracht yexvälirt. Iteduzirte Tarife sind auch für den Bezug auf der Donau in
Geltung.

Auch dieses Jahr ist für schweizerische Rechnung wieder ziemlich viel
gekauft worden.

Der (.'instand, dass billige rumänische Weine, insbesondere grünweisse,
die seihst in guten Jahrgängen wenig Extractgehalt besitzen, bei ihrem Eintritt
in die schweizerischen Konsumationsgebiete bei den Ueberwachungsorganen
Bedenken hinsichtlich ihrer Reinheit erregten, die jedocli auf Grund kompetenter

Gutachten beschwichtigt werden konnten, erheischt es, die Thatsache
hervorzuheben, dass nach nassen Jahrgängen leichte rumänische Weine iiäulig
kaum 12 Grad Extrakt pr. E. ausweisen, ohne irgendwelche Verdünnung
erfahren zu haben. Ja, es gibt noch manche Lage, die Weine von noch
geringerem Gehalt produzirt.

Es hatten dem Bezug rumänischer Weine nach der Schweiz, seihst wenn
er in grossen Quantitäten erfolgt und an Ort und Stelle gekauft wird, so grosse
Unkosten an, dass der schweizerische Käufer sich nothwendigerweise in den
tieferen und mittleren Dreislagen bewegen und dem entsprechende Qualitäten
erwerben muss. Die besten rumänischen Sorten kommen i'ür den .Massenexport
gewöhnlich zu theuer; sie gehen in kleinem Quantitäten ins Ausland und
bedingen schon im Inland gute Preise. Fremde Weine werden in Rumänien, im
Vergleich zu frühem Jahren, wenig mehr getrunken. Die Einfuhr, die im Jahre
1882 noch d7,8(HI q betrug, erreichte in den letzten drei Jahren kaum noch
1500 q jährlich. Die Ausfuhr von Wein erreichte im Jahr 1888 ihren höchsten
Punkt mit 08,800 q und fiel 1880 wieder auf -44,7-48 q.

Yiehaiisfulir. Die grossen Opfer, die sich Rumänien durch Errichtung
systematisch angelegter Viehmärkte, Mast- und Schlachtanstalten an verschiedenen

Grenzpunkten des Landes auferlegte; die vieltac'jen patriotischen
Anstrengungen von Regierung, Distrikten und Privaten, um auf dem Seeweg
dem Vieh den durch die Grenzspeire Oesterreich-Ungarns verlorenen Absatz
wiedei' zu gewinnen, sie haben alle den gewünschten Erfolg nicht gehabt und
selbst die letzten Winter unter versprechenden Umständen aufgetauchte
llollnung, tlie Ausfuhr nach Italien gehörig in Schwung zu bringen, hat sich
nur theilweise erfüllt. Ungelöst nehmen wir das Problem der Viehausfuhr ins
neue Jahr hinüber und es muss eingestunden werden, dass diese Frage die
Achillesferse des gegenwärtigen volkswirtschaftlichen Systems in Rumänien
ist. Was nützt es, sich darüber hinweg zu täuschen'? Folgende Daten, die
rauhe Wirklichkeit enthüllend, spotten jeder Illusion. Rumänien exportirte:

Hornvieh im Jahr 1870 80,054 Stück, im Jahr 1880 2.000 Stück;
Kleinvieh » » » 200,800 * » » » 57,888 »

Schweine » » » 158,007 » » » » 14,050 »

Die amtliche, eher tiefe Schätzung stellt für Hornvieh den Werth von
200 Fr., für Kleinvieh (Schafe etc.) Fr. 12, für Schweine Fr. 00, alles per
Stück, auf. Der Ausfall im Export nur eines einzigen Jahres repräsentirt einen
Geldwerth, der ins Gewicht fällt, ganz abgesehen von der Entwerthung das
Viehstandes im Lande selbst. Dass das Land das Versiegen einer so reichen
und naheliegenden Hilfsquelle, die jährlich viele Millionen abwarf, ohne wesentliche

Erschütterung der dabei interessirten Kreise ertragen hat, kann als Beweis
seiner Uuverwüstlichkeit und seiner anderweitigen unerschöpflichen Produktionskraft

hingestellt werden.
Was speziell die Ausfuhr von Borstenvieh betrifft, so hat die letztes Jahr

mit Serbien abgeschlossene Handelskonvention tlie von Manchem gehegte
Erwartung, im Schatten derselben für Schweine einen indirekten Absatzweg
nach Aussen zu finden, nicht verwirklicht. Das in Turn Severin zwischen
Donau und Eisenbahn vom Staate errichtete Etablissement für Borstenthiere,
als Sammel- und Stützpunkt für den Export derselben bestimmt, will noch
immer nicht recht autblühen. Mit grosser Bereitwilligkeit kam die Regierung
den Wünschen einer Schweizerfirina entgegen, die daselbst nun Schweine
schlachtet und das Fleisch waggonweise nach dein Westen exportirt. Auch
aut andern Plätzen des Inlands wird dieses Geschäft für schweizerische
Rechnung betrieben.

Die Hebung der Viehzucht bildet eine ernste Sorge der Regierung und es
stehen darauf abzielende Massregeln gesetzgeberischer und administrativer
Natur in Aussicht.

Petroleum. Die Industrie des Steinöls, vielfach abhängig von der
Ergiebigkeit iter Brunnen und der Gleichmässigkeit der Ausheule, findet für
ihr ratlinirtes Petrol im eigenen Lande rentabcln Absatz; zur Ausfuhr gelangt
hauptsächlich rohes Petrol, wovon im Jahr 188!) 180.5(55 q exportirt wurden,
und im Vorjahre fast ebensoviel. Die Einfuhr von raflinü'tem Steinöl erreichte
188!) das noch immer beträchtliche Quantum von 29,807 q und kam fast
ausschliesslich aus dem Kaukasus. Wie bekannt, machen die russischen Exporteure
die grössten Anstrengungen, einen Theil ihrer riesigen Produktion nach der
untern Donau zu werfen, wo sie in Rumänien, und insbesondeie in Serbien,
grosse Reservoirs und Depots errichtet hüben.

Bauholz. Die Ausfuhr von Bauhölzern bewegte sich in den letzten Jahren
zwischen 840—870,000 q jährlich und ist noch einer grossen Steigerung fähig,
sobald der Zutritt, zu den fast unerschöpflichen Waldungen Rumäniens erleichtert
und deren Ausbeute billiger betrieben werden kann. Dem Bezug des
Rohmaterials aus der Bukowina, welches in Galatz verarbeitet und exportirt wird
und die Exportziller in früheren Jahren bis auf 1,128,400 q anschwellen machte,
stehen noch immer die uniibersteiglichen Hemmnisse das Prohibitivzolles und
der Eifersucht inländischer Konkurrenzgeschäfte im Wege. Die der rumänischen
Aktien-Gesellschaft für Dainpfsägebetrieb gewährte Einfuhr ist an eine in
frühern Belichten erwähnte Bedingung geknüpft (achtzig Prozent vom
eingeführten Rohmaterial verarbeitet zu exportiren), deren Erfüllung nur auf Kosten
der Rentabilität dieses Unternehmens durchgeführt werden konnte. Dieses
grosse Geschäft, mit seinen schweren Regiespesen, hat auch im letzten Jahre
keine Dividende gegeben, und wenn das nun bevorstehende neue Zollregime
ihm nicht Luit schallt, so dürfte eine mehr oder minder nachtheilige Liquidation
desselben nur noch eine Frage der Zeit sein, es wäre denn, dass es sich durch
Erwerbung rumänischer Forsten etwas mehr als bisher nalionalisirte und sich
mit aller Energie anstrengte, aus der Noth eine Tugend zu machen.

(Furtsetzung folgt.)

Nichtamtlicher Theil. — Partie non officielle.
Verl räg;«'. — Conventions.

IlfiitscIilaiid-OestrrreichTiigarii. Die II an del s v er t rag s u n t e rlia u d tang e n
werden am 8. d. wieder aufgenommen und dürften nach dem „Fremdenblatt" bis zu
ihrer gänzlichen Abwicklung noch mehrere Monate in Anspruch nehmen.

* **
Ital ie-Aiitriclie-Hoiigrie. En complement de la notice que nous avoirs |

publiee dans notre nuinero du 24 decembre ecoule et faisant prevoir qu'une
entente interviendrait entre les gouvernemeiiLs italien et austro-hongrois pour
la prolongation d'une anuee du delai de denonciation du traite de commerce
existant entre les deux pays, nous pouvons annoncer que cette entente a en

Uel Wiedergabe you Mittheilungen beli-be man die Quelle anzugeben. —
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efTet eu lieu, et qu'une declaration dans le sens indique a etc signee ü Rome
le 27 decembre par les represents its des deux etats en cause.

Zollwetten. — Uotumes.
Vereinigte Staaten. Der Kongress hat Bich nach Keinem Zusammentritt energisch

mit der Berichtigung der Irrthiimer befasst, welche sich durch ein Versehen der
betreffenden Beamten in das neue Tarifgesetz eingeschlichen hatten.

Bekanntlich war durch ein solches Verseilen die Bestimmung weggelassen worden,
welche sich auf die Rückvergütung der .Steuerdifferenz für alle ungeöffneten Original-
packete bezieht, die fabrizirten Tabak enthalten und sich ant 1. Januar 18!)1 im
Besitze von Fabrikanten und Händlern befinden. Diese Differenz zwischen der alten
und neuen Tabaksteuer betrügt 2 Cents per l'fuml. Beide Häuser des Kongresses haben
nun eine Bill angenommen, welche die betreffende Steuerrückvergütung verfügt.

Ferner ist in beiden Häusern eine gemeinschaftliche Resol ition eingebracht worden,
welche lautet: „Kabel, Tauwerk und Schnur, ausgenommen Bindfaden, gänzlich oder
tlieilweise aus Istle- oder Tampico-Fasern, Manila, Sisal- oder Sunn-Gras bestehend, ist
mit l'/s 'Tut per Pfund zu verzollen; aller Bindfaden, gänzlich oder tlieilweise aus
Istle- oder Tampico-Fasern, Manila, Sisal- oder Sunn-Gras bestellend, ist mit 7/10 Cent

per Pfund zu verzollen; Kabel und Tauwerk aus Hanf ist mit 2 7« Cents und getlieerte
Kabel und getheertes Tauwerk mit 8 Cents per Pfund zu verzollen. Auch diese
Resolution, welche nach der New-Yorker Handelszeitung unzweifelhaft angenommen werden
wird, ist bestimmt, einen im neuen Tarif-Gesetz stellen gebliebenen Irrthum zu korrigiren,
welcher darin besteht, dass alle Schnur, mit Ausnahme von Bindfaden, mit l'/i Cent
per Pfund verzollt werden muss, während es die Absicht des Kongresses gewesen war,
diese Zollrate nur auf Schnur aus den angeführten Faserstoffen zu beschränken.

Hinsichtlich Chocolade wurde eine Bill zur Richtigstellung folgenden Irrthuins
eingebracht. Im Abschnitt „Landwirthschaftliche Produkte und Lebensmittel" heisst es

nämlich: „Chocolade (andere als Chocolade-Konfekt und Chocolade, kommerziell als
süsse Chocolade bekannt), 2 Cents per Pfund"'. Bei der Reinschrift haben die betreffenden
Absehreiber der Bill nun das Verseben gemacht, die Schlu-s-Parcnthese an die falsche
Stelle zu setzen, so dass der betreffende Paragraph lautet: „Chocolade (andere als
Chocolade-Konfekt) und Chocolade, kommerziell als sü>se Chocolade bekannt, 2 Cents

per l'fund." Süsse Chocolade, die der Kougress von der Verzollung ausgeschlossen,
musste bisher somit mit 2 Cents per Pfund verzollt werden.

Der Ausscliuss für Mittel und Wege, dessen Vorsitzender Me. Kinley ist, hat
beschlossen, im Interesse der Importeure eine gemeinschaftliche Resolution cinzuberichten,
welcher zufolge die im neuen Tarif festgesetzte Frist (1. Februar 181)1), bis zu welcher
vor dem 1. Oktober 1890 importirte Waaren unter den alten Zollsätzen aus dem Zoll-
verschluss zurückgezogen werden dürfen, bis zum 1. Juli 1891 ausgedehnt wird. Vom
Finanzminister ist übrigens laut „X.-Y. Ilandelsztg." auf erfolgte Anfragen hin einstweilen
folgende Erklärung abgegeben worden: Gemäss Abschnitt 50 des neuen Tarifs haben
die Impor;eure von vor (lein 1. Okt. 1890 unter Zollverschluss einklarirten und gegenwärtig
im Zollspeicher befindlichen Waaren das Privilegium, dieselben entweder zur alten oder
zur neuen Rate zurückziehen zu dürfen. Wenn die Importeure erst eres vorziehen, muss
die Zurückziehung vor dem 1. Februar 1891 erfolgen und der Zidl nach dem Gewicht,
welches die betreffende Waare zur Zeit der wirklichen Einfuhr hatte, entrichtet werden.
Wenn die Waare dagegen zum neuen Tarifansatz zurückgezogen werden soll, kann
dies zu irgend einer Zeit innerhalb dreier Jahre, vom Datum der ursprünglichen Hinfuhr
an gerechnet, geschehen und sind die Zölle nach dem Gewicht, welches die Waare zur
Zeit der Zurückziehung hatte, zu berechnen.

Ausstellungen. — Expositions.
Chicago. Wir entnehmen der New-Yorker Handelszeitung vom 20. Dezember folgende

Mittheilung: Der Präsident und der Sekretär der National-Ausstellungs-Kommission,
die Herren Thomas W. Palmer und Ben. Butterworth, und ein Vertreter des lokalen
Ausstellungs-Direktoriums haben dieser Tage den Präsidenten Harrison formell darum
ersucht, die Einladung an die fremden Mächte zur Beschickung der Kolumbus-Welt-
Ausstelluug im Jahre 1898 nunmehr ergehen zu lassen, nachdem die gesetzlich
vorgeschriebenen Vorbedingungen zur Abhaltung derselben seitens der Stadt Chicago und
des Staates Illinois thatsächlich erfüllt seien. Präsident Harrison versprach den Herren,
die betreffende Kinladuilgs-Proklamation in nächster Zeit ergehen lassen zu wollen.

Diese Proklamation ist seither laut verschiedenen Zeitungstelegrammen erfolgt;
dieselbe setzt die Eröffnung auf den 1. Mai 1898 fest und ladet alle Nationen zur
Theilnahme ein.

Paris 1889. Die Versendung der Diplome und Medaillen der Pariser
Weltausstellung von 1889 an die schweizerischen Präinirten ist in den letzten Tagen
von der Handelsabiheilung des eidg. Departements des Auswärtigen bewerkstelligt

worden, bis an eine kleine Anzahl von Auszeichnungen, welche wegen
ungenauer Schreibweise der betr. Firmen tier Berichtigung bedürfen.

* **
Paris 1889. Les diplömes et medailles de 1'exposition universelle de

Paris ont enlin pu etre expedies ces jours ä l'adresse des destinaires en
Suisse, saut un petit noinbre exigeanl des rectifications ensuite d'indications
inexaetes de noms.

lioiisulatswi'.seii. — Consulats.
Montreal. Der BundiM-atli hat in seiner Sitzung vom d. zum schweizerischen

Konsul in Montreal Herrn I). L. Rey, zur Zeit dortiger Vizekonsul, ernannt.

Montreal. Dans sa seance du (i eotirant le conseil federal a uomniü M. D.-L. Key,
actuellement vice-consul, aux functions de consul musm' ä Montreal (Canada).

Yer.s<*lki«MleiieN. — Divers.
Das \rbeilerkonlraktgesftz der Ver. Staaten. Von dem Kongreß d r Vi r. Staaten

wurde kürzlich ein Arbeiterkontraktgesetz votirt, nach welchem es Gesellschaften oder
Privaten verboten ist, im Ausland Arbeiter durch Publikationen aufzufordern, sich für
Amerika unter Kontrakt anwerben zu lassen. Ebenso ist auch die wirkliche Anwerbung,
dann die Beförderung der Angeworben' n per Schiff nicht gestattet. Zuwiderhandelnde
Private und Korporationen, sowie die betreffenden Schiffskapitäne können mit loOO
Dollar oder sechsu.onatlicher Haft oder durch beides zusammen bestraft werden; überdies

haben die Kapitäne solche Passagiere unentgeltlich zurückzubeordern, und es k..nn
ihnen der Klarirungss-hein, das heißt, die Ausschiffung überhaupt verweigert werden.
Die durch das erwähnte Gesetz ausgesprochene Bestrafung von in- und Ausländern im
Inland l'iir im Ausland vorgenommene Handlungen, welche nach den dort geltenden
Gesetzen erlaubt sind, ist ebenso bemerkenswerth, wie die Höhe der Strafen. Zu
erwähnen ist ferner die Bestimmung, daß jede Person, welche den Gerichten die
Anwerbung eines vermeintlichen Kontraktarbeiters anzeigt, hiefür, wenn die Anzeige sich
bewahrheitet, die von dem Schuhligen ats Strafe zu bezahlende Summe von loOO Dollar
als Belohnung zuerkannt erhält. Der eigentliche Zweck des in Rede stehenden Gesetzes
läßt sich nebst anderem daraus erkennen, daß alle durch dasselbe festgesetzte Strafen
entfallen, sooald es sich darum handelt, geübte (skilled) Arbeiter für irgend eine .n
Amerika neue Industrie im Ausland anzuwerben, wenn solche Arbeitskräfte im Inland
noch nicht zu haben sind. Unter dieser Voraussetzung ist jede kontraktmäßige
Anwerbung erlaubt. („Austria.")

Fabrikgesetzgebung. Am 22. d. ist in Belgien der erste Theil des neuen Ge-etzes
über Frauen- und Kinderarbeit in Kraft getreten. Nach demselben dürfen Kinder
unter 1.' Jahren nicht mehr beschäftigt werden. Kinder und junge Leute unt. r 10 Jahren
und Mädchen und Frauen von 16 bis 21 Jahren dürfen wöchentlich nur 6 Tage und
täglich 12 Stunden, darunter l'/i Stunden Ruhe, arbeiten. Frauen dürfen die Ameit
erst 4 Wochen nach ihrer Entbindung wieder aufnehmen. Für einzelne schwere und
gefährliche Betriebe kann der König noch weitere Beschränkungen der Frauen- und
Kinderarbeit vorschreiben oder diese ganz verbieten, ebenso für Industrien, die keine
Unterbrechung erleiden dürfen, Ausnahmen gestatten.

En r*pr»dui8&nt rommuuicntioiM, on est pri6 d'eti iuiliquer In sonrci.
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